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Schweizerische Strafprozessordnung   Entwurf 
(Strafprozessordnung, StPO) 

vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 123 Absatz 1 der Bundesverfassung1,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. Dezember 20052
beschliesst: 
 
 
4. Kapitel: Rechtsbeistand 
1. Abschnitt: Grundsätze 

Art. 125 
1 Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten können zur 
Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand bestellen. 
2 Die Parteien können zwei oder mehrere Personen als Rechtsbeistand beiziehen, soweit dadurch das 
Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird. In diesem Fall haben sie eine von ihnen als 
Hauptvertreterin oder Hauptvertreter zu bezeichnen, die oder der zu den Vertretungshandlungen vor 
den Strafbehörden befugt ist und deren oder dessen Domizil als einzige Zustelladresse gilt. 
3 Der Rechtsbeistand kann in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die 
Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. 
4 Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als 
Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts. 
 

5 Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem 
Anwaltsgesetz vom 23. Juni 20003 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; 
vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im 
Übertretungsstrafverfahren. 
 

Art. 128 Notwendige Verteidigung 
Die beschuldigte Person muss verteidigt werden, wenn: 

a. die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme zehn Tage gedauert hat; 
b. ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme 

droht; 
c. sie zur Zeit der Tat noch nicht 18 Jahre alt war oder wegen ihres körperlichen oder geistigen 

Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann 
und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist; 

d. die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht oder dem Berufungsgericht persönlich 
auftritt; 

e. ein abgekürztes Verfahren (Art. 365–369) durchgeführt wird. 
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